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Abstimmung von Gebäude und Heizung34
Wie bei den früheren Energieeinsparverordnun-
gen (EnEV 2001, EnEV 2004, EnEV 2007 und EnEV 
2009) werden an den Wärmeschutz von Außenbau-
teilen (Gebäudehülle) nach der am 1. Mai 2014 in 
Kraft getretenen EnEV 2014 Anforderungen an ei-
nen erhöhten Wärmeschutz gestellt (siehe dazu 
Merkblatt 02 „Begriffe im Bau- und Heizungsbe-
reich“).

Bei zu errichtenden Gebäuden (Neubauten) kön-
nen die Anforderungen wie bisher auch nach EnEV 
2014 variabel angewandt werden, explizite Anfor-
derungen an Wärmeschutz, Materialwahl und kons-
truktiven Aufbau von Außenbauteilen ergeben sich 
nicht.

Regeln der Technik (hier Mindestwärmeschutz 
nach DIN 4108-2:2013-02) sind jedoch in jedem Fall 
einzuhalten.

Die Nachweisverfahren nach EnEV 2014 erlauben 
es, beim Neubau Wärmeschutzmaßnahmen auf 
alle vorhandenen Außenbauteile zu verteilen und 
das „Gewicht“ der Gebäudehülle gegenüber dem 
„Gewicht“ der Anlagentechnik nach fachlichem 
Ermessen zu verlagern.

Abbildung 1 soll veranschaulichen, dass infolge 
der höheren Lebensdauer der Gebäudehülle im Ver-
gleich zur Anlagentechnik Investitionen in energie-
effiziente Gebäudehüllen gegenüber Investitionen 
in energieeffiziente Anlagentechnik prinzipiell der 
Vorzug gegeben werden sollte.

Dieses Prinzip findet sich im Referenz(wohn)ge-
bäude nach EnEV 2014, Anlage 1 „Anforderungen 
an Wohngebäude“, Tabelle 1, wieder.

In Abbildung 2 ist diese Tabelle 1 „Ausführung 
des Referenzgebäudes“ dargestellt.
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Gebäudehülle des Referenz(wohn)-
gebäudes

Die Referenzausführung von Bauteilen der Gebäu-
dehülle (thermische Hülle) wird nach EnEV 2014 
Anlage 1 Tabelle 1 am häufigsten durch Wärme-
durchgangskoeffizienten (U-Werte) beschrieben 
(siehe Abbildung 2).

Wärmedurchgangskoeffizienten U in W/(m2 · K) 
sind in der Vergangenheit als „k-Wert“ bekannt ge-
worden. Der U-Wert ist ein Maß für die Wärme-
menge, die je Zeit-, Flächen- und Temperaturein-
heit durch ein ein- oder mehrschichtiges Bauteil 
einer bestimmten Dicke d dringt. Die Temperatur-
differenz bezieht sich dabei auf die angrenzenden 
Luftschichten. Je kleiner der U-Wert eines Bauteils, 
desto geringer ist der Wärmedurchgang von der 
warmen nach der angrenzenden kalten Luftschicht.

Der Referenzausführung der Außenwand (gegen 
Außenluft) wird ein U-Wert von 0,28 W/(m2 · K) zu-
geordnet, der Außenwand gegen Erdreich ein U-
Wert von 0,35 W/(m2 · K).

Der U-Wert der Referenzausführung einer Ge-
schossdecke gegen Außenluft beträgt 0,28 W/
(m2 · K) während für Bodenplatte, Wände und De-
cken zu unbeheizten Räumen ein U-Wert von 
0,35 W(m2 · K) angegeben wird.

Als U-Wert von Dach, oberster Geschossdecke 
und Wänden zu Abseiten ist 0,20 W/(m2 · K) an-
gegeben.

Ausführungsbeispiele für die genannten Bauteile 
finden sich z. B. in folgenden Merkblättern:

Merkblatt 14 „Wärmeschutz an der Außenwand“, 
Merkblatt 15 „Wärmeschutz am Dach“ und Merk-
blatt 16 „Wärmeschutz im Kellergeschoss“.

Die Referenzausführung von Fenster und Fenster-
türen soll einen U-Wert von 1,3 W/(m2 · K) aufwei-
sen, bei Dachflächenfenstern beträgt der U-Wert 
der Referenzausführung 1,4 W/(m2 · K), bei Licht-
kuppeln 2,7 W/(m2 · K)

Ausführungsbeispiele finden sich im Merkblatt 12 
„Wärmeschutz an Fenstern“.

Außentüren wird als Maß der Referenzausführung 
ein U-Wert von 1,8 W/(m2 · K) zugeordnet.

Bei den Referenzausführungen von Verglasungen 
werden Gesamtenergiedurchlassgrade g┴ von 0,60 
bis 0,64 genannt.

Beim Referenz(wohn)gebäude darf mit einem Wär-
mebrückenzuschlag von ΔUWB = 0,05 W/(m2 · K) ge-
rechnet werden, also mit Wärmebrücken, die nach 
DIN 4108 Bbl 2:2006-03) ausgeführt werden (siehe 
dazu Merkblatt 18 „Wärmebrücken“).

Bei Referenz(wohn)gebäuden ist die Luftdicht-
heit der Gebäudehülle z. B. nach DIN V 4108-6:
2003-06 mit Dichtheitsprüfung nachzuweisen 
(siehe dazu Merkblatt 19 „Luftdichtheit der Gebäu-
dehülle“).

Sonnenschutzvorrichtungen (siehe dazu Merk-
blatt 13 „Fensterabdeckungen – Schutz vor Wärme 
und Kälte“) sind bei Referenz(wohn)gebäuden nicht 
vorgesehen.

Waagschalen als Symbole für „Gebäudehülle“ 
und „Anlagentechnik“

Abbildung 1
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Zeile Bauteile / Systeme
Referenzausführung / Wert (Maßeinheit)

Eigenschaft (zu Zeilen 1.1 bis 3)

1.0
Der nach einem der in Nummer 2.1 (EnEV 2014, Anlage 1) angegebenen Verfahren berechnete Jahres-
Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes nach den Zeilen 1.1 bis 8 ist für Neubauvorhaben ab dem 
1. Januar 2016 mit dem Faktor 0,75 zu multiplizieren. § 28 (EnEV 2014) bleibt unberührt.

1.1

Außenwand (einschließlich 
Einbauten, wie Rollladenkäs-
ten), Geschossdecke gegen 
Außenluft

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,28 W/(m² · K)

1.2
Außenwand gegen Erdreich, 
Bodenplatte, Wände und De-
cken zu unbeheizten Räumen

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,35 W/(m² · K)

1.3
Dach, oberste Geschoss-
decke, Wände zu Abseiten

Wärmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m² · K)

1.4 Fenster, Fenstertüren Wärmedurchgangskoeffizient UW = 1,3 W/(m² · K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g┴ = 0,60

1.5 Dachflächenfenster Wärmedurchgangskoeffizient UW = 1,4 W/(m² · K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g┴ = 0,60

1.6 Lichtkuppeln Wärmedurchgangskoeffizient UW = 2,7 W/(m² · K)

Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung g┴ = 0,64

1.7 Außentüren Wärmedurchgangskoeffizient U = 1,8 W/(m² · K)

2
Bauteile nach den Zeilen 1.1 
bis 1.7

Wärmebrückenzuschlag ∆UWB = 0,05 W/(m² · K)

3 Luftdichtheit der Gebäudehülle Bemessungswert n50

Bei Berechnung nach
 � DIN V 4108-6:2003-
06: 
mit Dichtheitsprüfung 

 � DIN V 18599-2:2011-
12: nach Kategorie l

4 Sonnenschutzvorrichtung
keine im Rahmen der Nachweise nach Num-
mer 2.1.1 oder 2.1.2 (EnEV 2014, Anlage 1) 
anzurechnende Sonnenschutzvorrichtung

5 Heizungsanlage

 � Wärmeerzeugung durch Brennwertkessel 
(verbessert), Heizöl EL, Aufstellung:
 » für Gebäude bis zu 500 m² Gebäudenutz-
fläche innerhalb der thermischen Hülle

 » für Gebäude mit mehr als 500 m² Gebäu-
denutzfläche außerhalb der thermischen 
Hülle 

 � Auslegungstemperatur 55/45 °C, zentrales 
Verteilsystem inerhalb der wärmeübertra-
genden Umfassungsfläche, innen liegende 
Stränge und Anbindeleitungen, Standard-
Leitungslängen nach DIN V 4701-10:2003-08 
Tabelle 5.3-2, Pumpe auf Bedarf ausgelegt 
(geregelt, p konstant), Rohrnetz hydrau-
lisch abgeglichen 

 � Wärmeübergabe mit freien statischen Heiz-
flächen, Anordnung an normaler Außen-
wand, Thermostatventile mit Proportional-
bereich 1 K
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Anlagentechnik des Referenz(wohn)-
gebäudes

Als Heizungsanlage für ein Referenz(wohn)ge-
bäude schlägt die EnEV 2014, Anlage 1, Tabelle 1 
u. a. vor:

 � Wärmeerzeugung durch Brennwertkessel (ver-
bessert), Heizöl EL mit einer Aufstellung inner-
halb der thermischen Hülle bei Gebäuden bis zu 
500 m² Gebäudenutzfläche, bei größeren Gebäu-
den außerhalb der thermischen Hülle.

 � Wärmeverteilung über ein zentrales Verteilsys-
tem mit einer Auslegungstemperatur 55/45 °C, 
mit einer auf Bedarf ausgelegten Pumpe und 
hydraulisch abgeglichenem wärmegedämmten 
Rohrnetz.

 � Wärmeübergabe mit an normalen Außenwän-
den angeordneten statischen Heizflächen und 
Thermostatventilen mit Proportionalbereich 1 K.

6

Anlage zur Warmwasser-
bereitung

 � zentrale Warmwasserbereitung

 � gemeinsame Wärmebereitung mit Hei-
zungsanlage nach Zeile 5

 � bei Berechnung nach Nummer 2.1.1 
(EnEV 2014, Anlage 1): Solaranlage mit 
Flachkollektor sowie Speicher ausgelegt 
gemäß DIN V 18599-8:2011-12 Tabelle 15

 � bei Berechnung nach Nummer 2.1.2 
(EnEV 2014, Anlage 1): Solaranlage mit 
Flachkollektor zur ausschließlichen Trink-
wassererwärmung entsprechend den Vor-
gaben nach DIN V 4701-10:2003-08 Tabelle 
5.1-10 mit Speicher, indirekt beheizt (ste-
hend), gleiche Aufstellung wie Wärmeer-
zeuger,
 » kleine Solaranlage bei AN < 500 m² 
(bivalenter Solarspeicher)

 » große Solaranlage bei AN ≥ 500 m²

 � Verteilsystem innerhalb der wärmeübertra-
genden Umfassungsfläche, innen liegende 
Stränge, gemeinsame Installationswand, 
Standard-Leitungslängen nach DIN V 4701-
10:2003-08 Tabelle 5.1-2 mit Zirkulation

7 Kühlung keine Kühlung

8
Lüftung zentrale Abluftanlage, bedarfsgeführt mit 

geregeltem DC-Ventilator

Die Angaben nach Anlage 4 zum Überprüfungsverfahren für die Dichtheit bleiben unberührt.

Referenzgebäude nach Energieeinsparverordnung (EnEV 2014)

Abbildung 2
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Zur Frage nach der Ausführung von Heizungsanla-
gen bietet Merkblatt 35 „Bestandteile einer Hei-
zungsanlage“ den besten Einstieg.

Anlagen zur Warmwasserbereitung sollen im 
Referenz(wohn)gebäude folgende Eigenschaften 
aufweisen:

 � Zentrale Warmwasserbereitung, 
 � gemeinsame Wärmebereitung mit Heizungsan-
lage,

 � Solaranlage, 
 � indirekt beheizter stehender Speicher mit glei-
cher Aufstellung wie Wärmerzeuger, 

 � Verteilsystem innerhalb der wärmeübertragen-
den Umfassungsfläche (siehe dazu Merkblatt 43 
„Warmwasserbereitung“).

Eine Kühlung von Referenz(wohn)gebäuden ist 
nicht vorgesehen, die Lüftung soll über zentrale Ab-
luftanlagen mit bedarfsgeführt geregelten DC-Ven-
tilatoren erfolgen.
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